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Produktdatenblatt nach DIN EN 13707 / DIN EN 13969 
 

Zert.-Stelle: 1724 (24) 
WPK-Nr.:1724-CPD-31101 / 1724-CPD-031201 
DIN EN 13707 / DIN EN 13969 

 

POLY ULB-NAGELRAND 35  
HOCHWERT Polymerbitumenbahn mit Sicherheitsschweißrand (schraub- und nagelbar) 
 
DU/E1 PYE KTG KSP – 3,5 gemäß DIN/TS 20000-201 
Oberfläche abflämmbare Systemfolie  
Unterseite Spezialtrennfolie mit SK-Streifen /Breite: 1,0 m / Länge: 7,5 m / Dicke: ca. 3,5 mm  

Hochwert Polymerbitumen Abdichtungsbahn / Kombinationsträger KTG:  120g/m² 
 

Eigenschaft Prüfverfahren Einheit Anforderung/Grenzwert 

Sichtbare Mängel DIN EN 1850-1 - Keine sichtbaren Mängel 

Länge DIN EN 1848-1 m 7,5 

Breite DIN EN 1848-1 m 1,0 

Geradheit DIN EN 1848-1 mm/10m  20 

Dicke DIN EN 1849-1 mm 3,5 1) 

Wasserdichtheit DIN EN 1928 - bestanden bei 200 kPa / 24 h 

Brandverhalten EN ISO 11925-2 - Klasse E nach DIN EN 13501-1 

Zugverhalten:max.Zugkraft 
(längs/quer) 

DIN EN 12311-1 N/50mm 1100 2) 

1100 2) 

Zugverhalten: Dehnung  
(längs/quer) 

DIN EN 12311-1 % 4 3) 

4 3) 

Kaltbiegeverhalten DIN EN 1109 °C -28  

Wärmestandfestigkeit DIN EN 1110 °C +100  

Widerstand gegen Weiterreißen DIN EN 12310-1 N 400/450 4) 

Freibewitterungszeit  Monate  6 
1) Toleranz ± 0,1 mm  2) Toleranz ± 100 N  3) Toleranz ± 1 %  4) Toleranz ± 200 N     

 

Lagerungshinweise: 
POLY ULB-NAGELRAND 35 ist immer auf ebenen Untergrund stehend, nicht gestapelt und grundsätzlich vor 
Feuchtigkeit, Hitze und direkter Sonneneinstrahlung geschützt zu lagern. In der kalten Jahreszeit sind die Rollen erst 
unmittelbar vor der Verarbeitung aus einem witterungsgeschützten und temperierten Lager einzusetzen. 
 
Verarbeitungshinweise: 
siehe Verarbeitungsanweisung 
Bei fachgerechter Verarbeitung kann die POLY ULB-NAGELRAND 35 als behelfsmäßige Abdichtung für 
einen Zeitraum von bis zu 12 Wochen nach der Verarbeitung verwendet werden. Eine Verlängerung über 
die ersten 6 Wochen hinaus ist nur zulässig, wenn der Hersteller das verarbeitete Material technisch 
beurteilt hat und eine schriftliche Freigabe zur Verlängerung um bis zu weitere 6 Wochen erteilt wurde. 
Vor einer nachfolgenden Überarbeitung ist die verlegte Bahn stets auf Zustand, Funktionsfähigkeit und Eignung zu 
prüfen. 
Sollte ein längerer Überbrückungszeitraum erforderlich sein, muss hierfür eine projektbezogene, individuelle Planung 
erstellt werden. 
 
Entsorgungshinweise:  
Das Produkt ist frei von Asbest, ohne gesundheitsschädliche Konzentrationen an PAKs und Quecksilber. Für die 
Entsorgung von Bitumendachbahnabfällen aus unserem Hause schließen wir eine Überschreitung der Grenzwerte aus. 
Polymerbitumenbahnen, Bitumenbahnen und deren Baustellenabfälle (nach Europäischem Abfallkatalog (EAK) und 
Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV) Abfallschlüssel 17 03 02 „Bitumengemische, teerfrei“) sind unter Beachtung von 
Abschnitt 3 der Gewerbeabfallverordnung (GewAbfV) gesammelt einem Recycling zuzuführen bzw. als Gewerbeabfall 
zu entsorgen.“ 
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